
Nachfolgend finden Sie Auszüge aus wichtigen Regelwerken für die Grund-
stücksentwässerung: 

DIN 1986-100 "Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“ 

5 Planung von Entwässerungsanlagen 
5.1 Schutz vor Überflutung 

Die Entwässerungsanlage ist so zu bemessen, 
dass ein ausreichender Schutz vor unplanmäßi-
ger Überflutung gegeben ist (DIN EN 752). 

5.5 Dränagewasserableitung 
Grundwasser darf grundsätzlich nicht in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. 
Für den Fall […] ist vor Baubeginn mit der Was-
serbehörde bzw. dem Kanalnetzbetreiber die 
Zulässigkeit der Einleitung abzustimmen.  

6 Verlegen von Leitungen 
6.7 Schächte 

Für Schächte, deren Deckel unterhalb der 
Rückstauebene liegen, sind die Abwasserleitun-
gen entweder  geschlossen hindurchzuführen 
oder die Deckel in geeigneter Weise gegen das 
Austreten von Abwasser zu sichern. 

13 Schutz gegen Rückstau 
13.1.1 Allgemeines 

Der Rückstau aus der Kanalisation hat vielfältige 
[…] Gründe, die bereits bei der Planung und 
Herstellung der Grundstücksentwässerungsan-
lage im Interesse eines ordnungsgemäßen Be-
triebes vorausschauend beachtet werden müs-
sen. […] Hierbei sind vorbeugende Maßnahmen 
gegen den Rückstau aus der Kanalisation durch 
Installation von Abwasserhebeanlagen oder,  

unter bestimmten Voraussetzungen Rückstau-
verschlüsse genauso in die Planung mit einzu-
beziehen…    

13.1.3 Ablaufstellen für Regenwasser 
Ablaufstellen für Regenwasser von Flächen un-
terhalb der Rückstauebene dürfen an die öffent-
liche Kanalisation nur getrennt von häuslichem 
Abwasser über automatisch arbeitende Abwas-
serhebeanlagen, die außerhalb des Gebäudes 
angeordnet werden müssen, rückstaufrei (heben 
über die Rückstauebene, Rückstauschleife) an-
geschlossen werden. Die abflusswirksamen Flä-
chen unterhalb der Rückstauebene, die ein Ge-
fälle zum Gebäude aufweisen, wie Garagenein-
fahrten, Hauseingänge oder Geländeabtragun-
gen zu Souterrainwohnungen, sind möglichst 
klein zu halten. […] 
Regenwasser kleiner Flächen (etwa 5 m²) von 
Kellerniedergängen und dergleichen kann versi-
ckert werden, wenn die Bodenverhältnisse hier-
für geeignet sind. Falls dies nicht möglich ist, 
dürfen solche Flächen bei Vorhandensein natür-
lichen Gefälles über Rückstauverschlüsse nach 
DIN EN 13564-1 entwässert werden, wenn ge-
eignete Maßnahmen, z. B. Schwellen bei Keller-
eingängen, ein Überfluten der tief liegenden 
Räume durch Regenwasser verhindern, solange 
der Rückstauverschluss geschlossen ist.   

DIN 4095 („Dränung baulicher Anlagen“, 1990-06) 

5.5 Vorflut 
Voraussetzung für eine wirksame Dränung ist 
eine ausreichende Vorflut unter Berücksichti-
gung des höchsten Wasserstandes im Vorflu-
ter. Es ist anzustreben, einen Anschluss in frei-
em Gefälle an einen offenen Vorfluter im Re-
genwasserkanal zu schaffen, also möglichst 
ohne Pumpen auszukommen. Sind Pumpen 
notwendig, ist eine regelmäßige Wartung erfor- 

 
 

derlich. Die Ableitung ist, falls notwendig, durch 
eine geeignete Vorrichtung, z. B. Rückstau-
klappe, gegen Stau aus dem Vorfluter zu si-
chern. Die Stausicherung muss zugänglich sein 
und gewartet werden. Das Wasser kann auch in 
den Untergrund, beispielsweise über einen Si-
ckerschacht, versickert werden. 

Beide Regelwerke und Merkblätter zur Grundstücksentwässerung sowie zur  
dezentralen Regenwasserversickerung können bei uns eingesehen werden.  
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FACHGERECHTE 
NIEDERSCHLAGSENTWÄSSERUNG 

in den Regenwasserkanal 



Wenn der Kanal voll ist ... 

Kanalsysteme werden planmäßig so bemessen, dass starke Regenfälle zum 

Volllaufen führen. Dabei können sich auch die Leitungen der Gebäude- und 

Grundstücksentwässerungsanlagen bis zur Höhe der Rückstauebene füllen. Als 

Rückstauebene gilt die Straßenoberkante zzgl. ca. 15 cm an der Anschlussstelle. 

 

... in Ihrer Straße 

In einigen Orten, Ortsteilen oder Straßenzügen besteht die Gefahr von Rückstau 

bei starken Regenereignissen, z.B. bei Gewitter. Vereinzelt kann es auch bei 

Hochwasserführung in Fließgewässern zu einem Rückstau in die Regenwasser-

kanalisation kommen. 

 
Anschluss von Dränagen 

Das Volllaufen der Kanäle bis zur Rückstauebene tritt zwar nur einmal in 2 bis 10 

Jahren auf, lässt sich aber nicht gänzlich vermeiden. Seit einigen Jahren werden 

deshalb neue Baugebiete über Regenrückhaltebecken oder -kanäle an das Ka-

nalnetz angeschlossen. So wird nur ein geringer Teil des Regenwassers  

abgegeben, während der Hauptanteil zwischengespeichert wird. Dies schont die 

Gewässer vor einer zusätzlichen Belastung mit Regenwasser. 

Problematisch kann aber die Situation in den Bereichen mit älterer Bebauung 

werden, wenn Grundstücksanschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt wurden.  

 

So vermeiden Sie nasse Keller 

Unterhalb der Rückstauebene 

sind bei der Grund-

stücksentwässerung beson-

dere Maßnahmen gegen 

Rückstau zu treffen. So müs-

sen Ablaufstellen wie Dräna-

gen oder Kellereingänge ge-

gen Rückstau gesichert wer-

den (vgl. Abbildungen). Ober-

halb der Rückstauebene 

muss anfallendes Regenwas-

ser im freien Gefälle abge-

leitet werden.  

 

 

 

 

 
 
Anschluss von Entwässerungsleitungen,  

z.B. bei Kellereingängen 
 

Wollen Sie mehr wissen? 

In Regelwerken und Normen ist festgelegt, wie Grundstücksanschlüsse aus-

geführt werden müssen. Für die Grundstücksentwässerung ist die DIN 1986-100 

"Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke" maßgebend, für die 

Dränung baulicher Anlagen die DIN 4095 (siehe Rückseite). Weitere Hinweise 

gibt das ATV DVWK-Merkblatt M 167 "Abscheider und Rückstausicherungen bei 

der Grundstücksentwässerung". 

 


